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Zur Begründung wiederholt und vertieft die ASt die Ausführungen in ihrer Rüge. 

 

6.  

Am 30.04.2020 übermittelte die Vergabekammer den Nachprüfungsantrag an die VSt. 

 

7.  

Mit Schreiben vom 06.05.2020 rügte die ASt, dass die Eignungskriterien nicht ordnungs-

gemäß bekannt gemacht worden und somit unwirksam seien. In der Auftragsbekanntma-

chung sei anzugeben, mit welchen Unterlagen die Bieter ihre Eignung zu belegen haben. 

Entscheidend sei, dass die Angaben unmittelbar im Bekanntmachungstext enthalten sind 

(§ 122 Abs. 4 Satz 2 GWB). 

Diesen Anforderungen würde die Auftragsbekanntmachung nicht genügen. In den Unter-

abschnitten III.1.2 und III.1.3 fänden sich lediglich die Angabe „Eignungskriterien gemäß 

Auftragsunterlagen“. Es sei aus dem Bekanntmachungstext damit nicht ersichtlich, welche 

konkreten Eignungskriterien in Bezug auf wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

sowie die technisch berufliche Leistungsfähigkeit von Auftraggeberseite festgelegt worden 

seien. Somit könne der Ausschluss eines Bieters nicht auf ungenügende unternehmens-

bezogene Unterlagen gestützt werden. 

 

8.  

Die VSt hat die Vergabeakte vorgelegt und beantragt mit Schreiben vom 22.05.2020, 

1. den Nachprüfungsantrag in Gestalt der mit Schriftsatz vom 30.04.2020 

gestellten Anträge zu 1) bis zu 3) als unbegründet abzulehnen; 

2. den Antrag auf Akteneinsicht abzulehnen; 

3. die Hinzuziehung der Verfahrensbevollmächtigten der VSt für notwendig 

zu erklären; 

4. der ASt die Kosten des Verfahrens vor der Vergabekammer einschließlich 

der zweckentsprechenden Kosten der Rechtsverteidigung der VSt aufzu-

erlegen. 

 

Der Nachprüfungsantrag sei nicht begründet. 

Gemäß § 16 EU Nr. 2, § 13 EU Abs. 1 Nr. 3 VOB/A seien Angebote auszuschließen, 

welche die geforderten Preise nicht enthalten. 

 

Die ASt habe in den Positionen  

5.04.01002 Zulage Rinnenabschlussprofil 264,00 lfm 
    gerade 
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Bei der Pos. 5.04.01.006  Bodeneinsteckwinkel Wand unten gerade, biete die ASt er-

kennbar aus beigelegten Zeichnungen  

- Wand 1, selbsttr. Konstr., Standard 

- Wand 2, schlaffe Auskl., Standard 

- Wand 3, selbsttragend, Standard 

eine technische Änderung zum LV an. So heiße es in Pos. 5.04.01.006 „Das Auflegen der 

Bodenbleche auf die Wandumkantung ist nicht akzeptabel und wird nicht zur Ausführung 

freigegeben“. 

Die ASt würde hier die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses ändern. Die beigelegten 

Konstruktionszeichnungen der ASt würden belegen, dass das Bodenblech ohne unteren 

Winkel auf die Wandblechaufkantung aufliege. 

 

14.  

In ihrer Stellungnahme vom 19.06.2020 bleibt die ASt dabei, dass der Nachprüfungsan-

trag begründet sei, da die VSt die ASt zu Unrecht aus dem Vergabeverfahren ausge-

schlossen habe. 

Insbesondere habe die ASt sämtliche Einzelpreise in einem Kurz-Leistungsverzeichnis 

angeboten. Das Kurz-LV sei bei der Angebotsabgabe aus Versehen in das Dokument 

„Nachweise zur Beckenkonstruktion“ gerutscht. 

Auf die weiteren Ausführungen im Schriftsatz wird verwiesen. 

 

15.  

In der mündlichen Verhandlung am 23.06.2020 hatten die Verfahrensbeteiligten Gelegen-

heit, sich zur Sache zu äußern. Auf das diesbezügliche Protokoll wird verwiesen. 

 

Die ASt bekräftigt Ihre Anträge aus dem Nachprüfungsantrag vom 30.04.2020. 

 

Die VSt und die BGl bleiben bei ihren schriftsätzlich vorgetragen Anträgen vom 

22.05.2020 und 09.06.2020. 
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B e g r ü n d u n g: 

 

 

1.  

Der Nachprüfungsantrag ist zulässig. 

 

a) Die Vergabekammer Nordbayern ist für das Nachprüfverfahren nach § 1 Abs. 2 

und § 2 Abs. 2 Satz 2 BayNpV sachlich und örtlich zuständig. 

 

b) Bei dem ausgeschriebenen Vertrag handelt es sich um einen öffentlichen Bauauf-

trag im Sinne von § 103 Abs. 3 GWB. 

 

c) Die VSt ist öffentlicher Auftraggeber nach § 99 Nr. 1 GWB. 

 

d) Die Gesamtkosten des Vorhabens übersteigen den Schwellenwert nach Art. 4 der 

Richtlinie 2014/24/EU (§ 106 Abs. 2 Nr. 1 GWB) 

Die hier streitgegenständlichen Edelstahlbecken mit einem Auftragswert von 

> 1  Mio. € sind ein Teillos dieser Maßnahme. Dementsprechend hat die VSt die 

Ausschreibung als Offenes Verfahren im Amtsblatt der EU bekannt gemacht. 

 Damit ist der rechtliche Rahmen für eine Nachprüfung nach §§ 115 ff GWB fest-

gelegt. 

 

e) Der Zuschlag an die BGl wurde noch nicht erteilt (§ 168 Abs. 2 GWB). 

 

f) Die ASt ist antragsbefugt. Sie hat als beteiligte Bieterin ein Interesse am Auftrag 

und schlüssig dargetan, dass ihr durch die behauptete Rechtsverletzung ein Scha-

den entsteht bzw. zu entstehen droht (§ 160 Abs. 2 GWB). 

 

g) Die ASt hat am 28.04.2020 den Ausschluss ihres Angebotes rechtzeitig gerügt, 

nachdem ihr das Absageschreiben vom 21.04.2020 zugegangen war. 
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2.  

Der Nachprüfungsantrag ist begründet 

 

Die VSt hat das Angebot der ASt zu Unrecht ausgeschlossen. Der Vorwurf der VSt, im 

Angebot der ASt hätten Preise gefehlt und das Angebot habe das Leistungsverzeichnis 

technisch geändert, ist unzutreffend. Es ist der VSt deshalb aufzuerlegen, die Angebots-

wertung unter Berücksichtigung des Angebots der ASt durchzuführen. 

 

a) Nach § 16a EU Abs. 2 VOB/A sind Angebote auszuschließen, die nicht die gefor-

derten Preise enthalten. Das Angebot der ASt enthält alle geforderten Preisanga-

ben 

 

aa) Ausweislich der Vergabeunterlagen, hat die ASt ein Kurz LV ihrem Angebot 

beigefügt. Dort sind in den Positionen 5.04.01.002, 5.04.01.006, 5.04.05.002, 

5.04.05.004, 5.04.05.006 und 5.04.05.009 jeweils die Preise mit „0.00“ angege-

ben. 

 

bb) Die VSt kann diese Eintragungen nicht mit dem Argument unberücksichtigt 

lassen, in der von ihr kontrollierten GAEB-Datei hätten die Preise gefehlt. Das 

Kurz-LV hat dem Angebot der ASt als pdf-Datei beigelegen. Diese Datei darf die 

VSt bei der Prüfung der Vollständigkeit der Angebote nicht unberücksichtigt las-

sen. 

Bieter können für die Angebotsabgabe eine Kurzfassung des Leistungsverzeich-

nisses benutzen, wenn sie den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut des Leis-

tungsverzeichnisses im Angebot als allein verbindlich anerkennen (§13 EU Abs.1 

Nr.6 VOB/A). In Ziffer 3.3 der Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleis-

tungen hat die VSt Kurzfassungen des Leistungsverzeichnisses zugelassen. 

 

cc) Die Angabe von „0,00“ Euro ist eine Preisangabe. Nach obergerichtlicher 

Rechtsprechung genügt die Preisangabe „0.00“ der Forderung eines Preises. Die 

Prüfung des Angebots auf Vollständigkeit beschränkt sich auf die Feststellung, ob 

die vom Auftraggeber geforderten Unterlagen physisch beigebracht wurden. Eine 

darüber hinaus gehende inhaltliche Kontrolle, ob die Preisangaben des Bieters in-

haltlich richtig sind, findet bei der formalen Prüfung nicht statt. 
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dd) Sind für einen Auftraggeber Einzelpreiseintragungen nicht nachvollziehbar, 

darf der Auftraggeber nicht ohne weiteres das Angebot ausschließen. Vielmehr ist 

dem Bieter Gelegenheit zu geben, die Widersprüchlichkeit auszuräumen. Ein An-

gebot mit einem unangemessen niedrigen Preis darf grundsätzlich nur dann aus-

geschlossen werden, wenn zuvor vom Bieter in Textform Aufklärung über die Er-

mittlung der Preise für die Gesamtleistung oder für Teilleistungen verlangt worden 

ist und der Bieter nicht den Nachweis einer ordnungsgemäßen Kalkulation er-

bracht und damit die begründeten Zweifel, dass dieser Bieter den Auftrag vertrags-

gerecht erfüllen wird, nicht ausgeräumt hat (VHB Bund, Ausgabe 2017 Stand 2019 

Richtlinie zu 321 Ziffer 5.3). Das Ergebnis der Aufklärung ist im Vergabevermerk 

festzuhalten. 

Zwischen den Streitparteien hat eine Preisaufklärung unstreitig nicht stattgefun-

den. Der im Nachprüfungsverfahren erstmals von der VSt erhobene Vorwurf einer 

Mischkalkulation geht deshalb ins Leere. 

 

ee) Da die Preisangaben im Angebot der ASt nicht fehlten, kann dahinstehen, 

ob die Preisangaben nachgefordert hätten werden müssen. 

Nach § 16a EU Abs. 2 VOB/A sind Angebote nicht auszuschließen, bei denen 

lediglich in unwesentlichen Positionen die Angabe des Preises fehlt und sowohl 

durch die Außerachtlassung dieser Positionen der Wettbewerb und die Wertungs-

reihenfolge nicht beeinträchtigt werden als auch bei Wertung dieser Positionen mit 

dem jeweils höchsten Wettbewerbspreis. Der öffentliche Auftraggeber fordert den 

Bieter auf, die fehlenden Preispositionen zu ergänzen. 

Vor dem Hintergrund des durch die VOB/A 2009 angestoßenen Regelungspro-

gramms zur Dezimierung der Angebotsausschlüsse ist es angezeigt, Fälle mit feh-

lenden Preisangaben genauso zu behandeln wie geringfügige Mängel in Gestalt 

fehlender Erklärungen oder Nachweise. Deren Fehlen gilt seither als wettbewerb-

lich zu marginal für einen Ausschluss wegen vermeintlich nicht mehr gewährleis-

teter Vergleichbarkeit mit anderen Angeboten, weshalb ein Nachreichen gestattet 

wird. Das Fehlen einzelner Preise ist so lange reparabel, wie der Rang des Ange-

bots bei Einsetzung des höchsten Vergleichspreises unverändert bleibt (Jochem 

Gröning: Grenzen des Angebotsausschlusses wegen Änderungen an den Verga-

beunterlagen, NZ Bau 5/2020 Seiten 275 ff). 
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b) Die ASt ist nicht von den Vorgaben des Leistungsverzeichnisses abgewichen. 

Nach § 13 EU Abs. 1 Nr. 5 VOB/A ist das Angebot auf der Grundlage der Verga-

beunterlagen zu erstellen. Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzuläs-

sig. 

 

Grundsätzlich liegt eine unzulässige Änderung an den Verdingungsunterlagen 

dann vor, wenn der Bieter nicht das anbietet, was der öffentliche Auftraggeber 

nachgefragt hat, sondern von den Vorgaben der Vergabeunterlagen abweicht 

(OLG München v. 20.01.2020 - Verg17//19 unter Verweis auf OLG Düsseldorf v. 

22.03.2017 - Verg 54/16). Ob eine unzulässige Änderung durch das Angebot im 

Einzelfall vorliegt, ist anhand einer Auslegung in entsprechender Anwendung der 

§§ 133, 157 BGB festzustellen. Hinsichtlich des Angebots des Bieters ist Maßstab 

der Auslegung, wie ein mit den Umständen des Einzelfalls vertrauter Dritter in der 

Lage der VSt das Angebot nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrs-

sitte verstehen musste oder durfte (OLG München v. 20.01.2020 - Verg 17/19). 

Es müssen sämtliche eingereichten Pläne, die von der ASt als „Nachweise zur 

Beckenkonstruktion“ beigefügt wurden, als Teil des Angebotes der ASt angesehen 

werden. Somit muss auch die Detailzeichnung zum Boden-Wand-Anschluss dem 

Angebot zugerechnet werden. Sollte die Auslegung ergeben - wovon die Verga-

bekammer nicht ausgeht -, dass die Pläne, die als „Nachweise zur Beckenkon-

struktion“ beigefügt wurden, als informell angesehen werden, dann wären diese 

insgesamt irrelevant und könnten ebenfalls nicht zum Ausschluss der ASt heran-

gezogen werden. Ein „Rosinenpicken“, d. h. es werden nur bestimmte Pläne (die 

zur Begründung des Ausschlusses maßgeblich wären) herangezogen, ist nicht zu-

lässig. 

 

Die ASt ist nicht von den Festlegungen des Leistungsverzeichnisses abgewichen. 

 

Die ASt hat mit ihrem Angebot ein Dokument „Nachweise zur Beckenkonstruktion“ 

abgegeben. Darin sind auf den Seiten 3-5 Konstruktionszeichnungen Wand-

schnitte, Maßstab 1:10, dargestellt. Eine detaillierte Darstellung der Konstruktion 

des Boden-Wand-Anschlusses, Maßstab 1:2, findet sich auf Seite 12 des Doku-

ments. 

Die VSt kann das Detail Boden-Wand-Anschluss nicht mit der Begründung ableh-

nen, der 135° Winkel des Wandbleches sei nicht gewünscht und es fehle an der 

Bezeichnung „Standard“. 
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